PAGE  
Monja e.V. Paten für Schulpferdsenioren


S a t z u n g

§1
Name des Vereins
Monja e.V.

Paten für Schulpferdsenioren

Er hat seinen Sitz in Wiesloch.

§ 2
Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Rettung, Unterstützung, Pflege, Aufnahme, Unter​bringung, Versorgung und Betreuung von alten und kranken (Schul-)Pferden.

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Rettung, Pflege, Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung, Unterstützung von alten und kranken (Schul-)Pferden, indem diese nicht mehr voll leistungs​fähigen Pferde vor einem frühzeitig ausschließlich wirtschaftlich begründetem  Tod oder einem unangebrachten Schicksal gerettet werden und ihnen nach der jahrelangen Schulpferdetätigkeit  ein wohlverdienter und artgerechter Lebens​abend bzw. das Gnadenbrot ermöglicht wird.

§3
Selbstlosigkeit

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen​wirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 5
Mitglieder /Mitgliedschaft

Als Mitglied kann jede natürliche Person und / oder jede juristische Person aufgenommen werden, welche die Zwecke es Vereins anerkennt und fördert. 

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Über den Antrag entscheidet der Vorstand.

Die Mitgliedschaft endet mit Tod, Austritt oder Ausschluss vom Verein.

Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen und muss sechs Wochen vor dem Jahresende schriftlich mitgeteilt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Mitglied verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Bei groben Verletzungen der Vereinspflichten, z.B. Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags trotz mehrmaliger Mahnung, kann der Vorstand den Ausschluss eines Mitglieds beschließen. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss ist unter Angabe der Gründe dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Gegen den Beschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die nächste Mitgliederversammlung zu. Bis zur Mitgliederversammlung ruht die Mitgliedschaft.

Jedes Mitglied hat 1 Stimme bei der Mitgliederversammlung.

Stimmberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und juristische Personen.

Die Mitglieder haben das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, Anträge zu stellen und abzustimmen – sofern sie stimmberechtigt sind - sowie die Veranstaltungen des Vereins zu den vom Vorstand beschlossenen Bedingungen zu besuchen.

Die Mitglieder sind verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Kalenderjahres fällig und zu zahlen.

§ 6
Organe

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 6.1
Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung fasst mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse, außer die Satzung legt eine andere Mehrheit fest.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert.

Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Aufgaben der Mitgliederversammlung

•
Über Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder.

•
Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahresbericht und den Revisionsbericht der Revisoren entgegen

•  Die Mitgliederversammlung beschließt den Vereinshaushalt.

•  Die Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands.

•  Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand für 1 Jahr.

§ 6.2
Vorstand

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende bzw. im Falle seiner Verhinderung sein Vertreter. 

Über die Beschlüsse werden schriftliche Protokolle angefertigt.

Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

1. Vorsitzende 
 Er führt die laufenden Vereinsgeschäfte.

2. Vorsitzende

Schriftführer

Kassenwart

Pressewart.

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Schriftführer, der Kassenwart und der Pressewart. 

Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.

Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt.

Der Vorstand wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder vertreten.

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der verbleibende Vorstand berechtigt, für die restliche Amtsdauer entsprechende Nachfolger zu wählen.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die Einladungen hierzu erfolgen schriftlich oder fernmündlich.

Der  Vorstand lädt schriftlich zwei Wochen im voraus mindestens einmal im Jahr zur Mitgliederversammlung unter Bekanntmachung der Tagesordnung in Textform ein. Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens 8 Tage vorher dem Vorstand eingereicht werden.

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn dies von mindestens 10 Vereinsmitgliedern oder 10 % der Vereinsmitglieder   schriftlich unter Angabe von Gründen gefordert wird. Die Ankündigungsfrist beträgt zwei Wochen, bei Vorliegen zwingender Gründe kann die Frist auf drei Tage abgekürzt werden.

Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das zuständige Finanzamt bestimmt Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt, entsprechende Änderungen eigen​ständig durchzuführen.

§ 7
Auflösung 

Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an

an das Tom Tatze Tierheim Walldorf

oder
eine ähnliche gemeinnützige Einrichtung, die sich dem Tierschutz widmet.

Dieses Vermögen ist unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden.

Die Entscheidung trifft die Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

§ 8
Revision

Die Mitgliederversammlung wählt mindestens eine/n Revisor/in. Die Aufgaben sind die Rechnungsprüfung und die Überprüfung der Einhaltung der Vereins​beschlüsse. Der Revisor darf kein Mitglied des Vorstandes sein.

 § 9
Schiedsvertrag

Bei Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern und den Organen des Vereins wird gemäß der Schiedsordnung verfahren.

Diese Ordnung ist von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zu beschließen.

Stand: 10. August 2002
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